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auffallend', daß der Officer im Feld keine Ra-
tionen ziehen soll; um so viel mehr, da auf
dem ordentlichen weniger beschwerlichen Mar-
sche für dieselben Entschädigung gegeben wird;
und es ware vielleicht besser, um einen vollkomm-
nern Beschluß zu erhalten, den gegenwärtigen
zu verwerfen. Warum bleibt der grosse Rath
statt seinen verwirrten Arbeiten in diesem Fach,
nicht lieber unverändert bei den frankischen Re-
glements?

Stammen findet keine Schwierigkeiten in
der Annahme des Beschlusses.

Lüthi v. S. Der natürliche Grund, der
von Schwaller getadelten Verfügung liegt da-
rin, daß der Offizier im Feld meist bei wohl--
habenden Leuten logirt wird; er kann durch
den Ersaz, den er für die Rationen erhalt,
seine Kost bezahlen; dagegen er mit gewöhn-
lichen Rationen nicht befriedigt würde.

Der Beschluß wird angenommen.
Die Vothschaft des Direktoriums über die

Aufhebung der von der Mailändischen Regierung
auf Schweitzergnt verhängten Confiscation wird
verlesen.

Dex Beschluß wird verlesen, der dem Michael
Gentsch von Schwy; die fernere Zuchthaus-
Strafe nachlaßt. Er wird an eine Commission
gewiesen, die Montags berichten soll; sie be-

steht aus den Bürgern: Fnchs, Burkard
und Schneider.

Der Beschlag, wird, verlesen, welcher einen
Theil des Direftorialbeschlnsses vom zc>. August
einen Urtheisshnich des Distriktsgerichts von
5aupen betreffend, zum Theil aufhebt. Er wird
einer Commission übergeben, die in 6 Tagen
berichten soll; sie besteht aus den Bürgern:
Lüthi v. S. Meyer v. Brau und Stam-
men.

Bay im Namen einer Commission legt fol-
g end en Bericht vor :

Mitten in dein Tableau der neuerlichen Re-
volutionsgeschichte Helvetians, bricht das tra?
gische Echiesfai der drei ehemaligen kleinen
Kantonen Mi, Schwitz und llnterwalden, den
Stammorttl, des schweizerischen Heldenmuchs
und Frcchei sftnns, ais das gräßlichste Bild der
Verwüstung hervor. Bis auf den Zeitpunkt,
wo diese drei patriarchalischen Geschlechter im
ruhigsten Genuß der gränzenlosesten Freiheit und
reinste» Glück seligkeit nach mehren? blutigen Gc-
fechte» lmbezwrmgen, mit den Waffe» in der

6

Hand, unter den ehrenhaftesten Bedingen mit
dcm> B. General Schanenburg an der Spitze
seines Heeres eine Capitulation zu fteiwilliger
Annahme der bereits von dem übrigen Helve-
tien bcschwornen Constitution schloffen.

(Die Fortsetzung folgt.)

Inländische Nachrichten.
Basel, 8. Nov. Nachdem unsere Stadtg«

meinde 400,000 Franken an der auferlegten
Kontribution bezahlt hatte, glaubte mm, eine

dringende Vorstellung an den Obergeneral Maß
sena mit dem Ansuchen, daß die allzu strengt

Maßregel, die alle konstitnirte Authoritàtcn hint-

ansezt, bis auf eine weitere bestimmte Erklärung
von Seite unsers Gouvernements suspend»?
werden möcht?, nicht ohne gute Wirkung seyn

würde. Man schifte deswegen eine Deputation
nach Zürich, »nd erwartete mit Ungeduld ein

tröstendes Resultat. Allein sie wurde vom Ober-
general nicht gar freundlich aufgenommen, and

von einem Aufschübe wollte er so wenig hören»

ais von einem Nachlasse. Doch zeigte er fur
den Fall, wenn noch 400,000 Franken erlegt

seyn würden, die Geneigtheit, Erleich terungs-

vorschlagen Gehör zu geben. Auch diese Summe
ist nun erlegt; und wir hoffen, der fränkische

Obergcneral werde unsere so sehr gedrmce

Etadtgemeinde nicht mit einer doppelten Strafe
belegen, die sie einfach nicht verdient hat.

Basel, y. Nov. Heute schreibt Gen. Cha-

brau der hiesigen Munizipalitat, daß abermals

400,000 Franken ohne allen Aufschub bezahlt

werden müssen, wovon die Repartjtio» auf die

Reicheren einen, vom General selbst guszuste -

lenden Comite von Patrioten übertragen wcr»

den soll. -

Bern, y. Nov. Gestern kam Bürger Pich^r
(picli on) fränkischer Legationssekrftàr, hier/IN-
Er ist gesandt, dem B. Pcrrochel, bisherig^
fränkischen Minister jn Helvetieu, seine RukrukH
akte zu überreichen, und die Gefandschafts?a>
Piere in Empfang zu nehme». Bis zur ^kunst des' wirklichen Nachfolgers von diesem,

wird jener einstweilen als Geschärtsfiiyre

Câlinez) der fränkische» Gefantztjcha,
in Helvetica bleiben.
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